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Die Grunderwerbsteuer (GrESt) ist eine Verkehrsteuer, die auf den Übergang der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Verfügungsmacht an einem Grundstück (dazu gehören gemäß § 2 GrESt u.a. 
Wohnungen und Häuser) im Inland erhoben wird. Das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer 
steht den Ländern zu (Landessteuer). Zum 1. Januar 2015 haben Nordrhein-Westfalen und das 
Saarland ihre Steuersätze auf 6,5 % angehoben.  

Der Regelfall für einen grunderwerbsteuerpflichtigen Vorgang ist der Abschluss eines Kaufver-
trags über ein Grundstück. Unter anderem zum Zweck der Verhinderung einer Steuervermeidung 
unterliegen ferner mehrere weitere Vorgänge der Grunderwerbsteuer (z.B. Meistgebot im 
Zwangsversteigerungsverfahren). Steuerschuldner sind als Gesamtschuldner regelmäßig die am 
Erwerbsvorgang beteiligten Personen. Bemessungsgrundlage ist i.d.R. der Wert der Gegenleis-
tung. Der Steuersatz ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.  

Befreit von der Grunderwerbsteuer sind nach § 3 Grunderwerbsteuergesetz: 

 Erwerb eines Grundstücks, wenn der Wert 2.500 € nicht übersteigt 
 Grundstückserwerb von Todes wegen und Grundstücksschenkungen unter Lebenden im 

Sinne des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 
 Erwerb eines zum Nachlass gehörigen Grundstücks durch Miterben zur Teilung des Nach-

lasses 
 Grundstückserwerb durch den Ehegatten oder den Lebenspartner des Veräußerers 
 Grundstückserwerb durch den früheren Ehegatten des Veräußerers im Rahmen der Ver-

mögensauseinandersetzung nach der Scheidung 
 Grundstückserwerb durch den früheren Lebenspartner des Veräußerers im Rahmen der 

Vermögensauseinandersetzung nach der Aufhebung der Lebenspartnerschaft 
 Erwerb eines Grundstücks durch Personen, die mit dem Veräußerer in gerader Linie ver-

wandt sind oder deren Verwandtschaft durch die Annahme als Kind bürgerlich-rechtlich 
erloschen ist 

 Erwerb eines zum Gesamtgut gehörigen Grundstücks durch Teilnehmer an einer fortge-
setzten Gütergemeinschaft zur Teilung des Gesamtguts 

 Rückerwerb eines Grundstücks durch den Treugeber bei Auflösung des Treuhandverhält-
nisses 

Die Grunderwerbsteuer ist eine verlässliche staatliche Einnahmequelle, die seit den siebziger 
Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat. Ihr Anteil am gesamten Steueraufkommen stieg von 
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0,7 % 1969 auf 1 % 2010. Zwischenzeitlich er-
brachte sie sogar 1,3 bis 1,4 %. Mit der Reform 
der Grundsteuer von 1983 wurde zwar der Steu-
ersatz gesenkt (von 7 % auf 2 %), jedoch in er-
heblichem Maße Ausnahmetatbestände gestri-
chen, so dass es zu einem deutlichen Anstieg 
des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 
kam (von 1,03 Mrd. € auf 1,94 Mrd. €). Mit der 
Erhöhung der Grunderwerbsteuer von 1997 von 
2 % auf 3,5 % sollten die Einnahmeausfälle der 
Länder in Folge der Abschaffung der Vermögen-
steuer aufgefangen werden. Dieses Ziel wurde je-
doch nicht erfüllt. Anstatt der erhofften Mehr-
einnahmen von 2,7 Mrd. € beliefen sich diese le-
diglich auf 1,4 Mrd. €, da die Steuerbemessungs-
grundlage 1997 gegenüber 1996 deutlich verklei-
nert wurde.    
Der durch die Schuldenbremse angestoßene 

Konsolidierungskurs in den Bundesländern 

führte in den vergangenen Jahren zu regelmä-

ßigen Erhöhungen der Steuersätze. Bis 2006 

galt ein länderübergreifender Satz von 3,5 %. 

Im Rahmen der Föderalismusreform wurde 

festgelegt, diese Steuern den Ländern zu über-

lassen. Potenzielle Hauskäufer erhofften sich, 

durch den Wettbewerb künftig günstiger 

Grundbesitz zu erwerben. Da die Grunderwerb-

steuer die ertragreichste Landessteuer ist, ver-

wundert es nicht, dass sie als Instrument der 

Haushaltskonsolidierung dient. So erhöhte Ber-

lin, das nach wie vor in eine Haushaltsnotlage 

zu geraten droht, nach der Föderalismusreform 

als erstes Land die Grunderwerbsteuer. Es folg-

ten bislang eher finanzschwache Länder. Eine 

Ausnahme bildet Hamburg, das über eine Erhöhung des Grunderwerbsteuersatzes zusätzliche fa-

milien-, sozial- und klimapolitische Maßnahmen finanzieren wollte. Ähnlich Baden-Württem-

berg: Auch hier soll die geplante Anhebung der Grunderwerbsteuer zusätzliche Ausgaben (z.B. 

für zusätzliche Angebote in der frühkindlichen Bildung) „gegenfinanzieren“.  Das Steueraufkom-

men wurde zwischen 2006 und 2013 von 6,1 Mrd. € auf 8,4 Mrd. € erhöht (+37,7 %). 
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